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§ 7 MSchG Verbot der Sonn- und
Feiertagsarbeit

 MSchG - Mutterschutzgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Werdende und stillende Mütter dürfen - abgesehen von den durch die Abs. 2 und 3 zugelassenen Ausnahmen -

an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nicht beschäftigt werden.

2. (2)Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht

1. 1.für die Beschäftigung bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, öffentlichen Schaustellungen,

Darbietungen, Lustbarkeiten, Filmaufnahmen, im Gastgewerbe und in Betrieben, in denen ununterbrochen

mit Schichtwechsel gearbeitet wird, im Rahmen der sonst zulässigen Sonn- und Feiertagsarbeit;

2. 2.für die Beschäftigung in Betrieben, für die Sonn- und Feiertagsarbeit zugelassen ist, wenn die wöchentliche

Ruhezeit für die gesamte Belegschaft auf einen bestimmten Werktag fällt;

3. 3.für die Beschäftigung in Betrieben, für die Sonn- und Feiertagsarbeit zugelassen ist, wenn im Betrieb

insgesamt nicht mehr als fünf Dienstnehmer regelmäßig beschäftigt sind und außer der werdenden oder

stillenden Mutter nur noch ein Dienstnehmer beschäftigt ist, der eine gleichartige Beschäftigung ausüben

kann;

4. 4.für die Beschäftigung von Dienstnehmerinnen, die vor der Meldung der Schwangerschaft ausschließlich an

Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen beschäftigt wurden, im bisherigen Ausmaß.

3. (3)Auf Antrag des Dienstgebers kann das Arbeitsinspektorat im Einzelfall weitere Ausnahmen bewilligen, wenn

dies aus betrieblichen Gründen unerläßlich ist.

4. (4)Die Dienstnehmerin hat in der auf die Sonntagsarbeit folgenden Kalenderwoche Anspruch auf eine

ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 36 Stunden (Wochenruhe), in der auf die Feiertagsarbeit folgenden

Woche Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im Anschluß an eine

Nachtruhe. Die Ruhezeit hat einen ganzen Wochentag einzuschließen. Während dieser Ruhezeit darf die

Dienstnehmerin nicht beschäftigt werden.

5. (5)Die Ausnahmen der Abs. 2 und 3 gelten nur, soweit Sonn- und Feiertagsarbeit für Dienstnehmerinnen nicht auf

Grund anderer Vorschriften verboten ist.
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